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1697 Juli 27 . , Lugano A
BRIEF VOM LANDVOGT[ ZU LUGANO] , JOHANN JAKOB JOSEF GLUTZ, [AN

AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG]

Vergangene Fastnacht sei Pavia Schauplatz einer grausamen Mordtat
gewesen . Ein hiesiger Priester namens Torriani habe dort länge¬
re Zeit eine Ehefrau "in Ungebührender liebe gebraucht"  und mit de¬
ren Hilfe dann auch noch den Ehemann mit 38 Stilettstichen er¬
mordet , den Leichnam alsdann in einen Sack gebunden und in den
Ticino geworfen . Die Prozessakten habe er erst vor kurzem er¬
halten . Da er nun erfahren , dass andere Priester , die "gleiche . . .
male fitzische . . . Thadten"  begangen , ebenfalls vom weltlichen "foro
. . . confisciert worden"  seien , habe er - damit ihm der Bischof von
Como, [Francesco Bonesana ] , der die gleiche Absicht verfolge,
nicht zuvorkomme - das Patrimonium des genannten Priesters , wel¬
ches dieser einstmals von Oberst [Karl Konrad ] von Beroldingen,
[Landschreiber von Lugano ] , erhalten , sequestrieren lassen.

Weil nun aber deswegen zwischen dem geistlichen und weltlichen
Gericht ein Streit entstehen könnte - der Bischof gebe nämlich
vor , das Patrimonium dürfe nicht angegriffen werden , oder wenn
schon , verfalle es dem geistlichen Fiskus - , bitte er sie , ihre
Tagsatzungsgesandten entsprechend zu instruieren , oder aber die¬
sen Fall gänzlich dem Gutdünken des Syndikats , dem er diesen Pro¬
zess überlassen wolle , anheimzustellen.
Nebenbei beschwere sich der Bischof aber auch noch über zwei

vor Jahresfrist vom Syndikat erlassene Beschlüsse , wonach erstens
die Gemeinden ihre Pfarrherren "im ofentlicher Vicinanz mit ofendtli-
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chen stimen"  erwählen sollten und zweitens den hiesigen Unterta¬
nen verboten sein solle , ihre "feoda oder Zehen"  zu Como zu empfan¬
gen . Damit werde sich das diesjährige Syndikat höchstwahrschein¬
lich wiederum beschäftigen . Bezüglich des ersten Punktes sei es,
so meine der Bischof , dem gemeinen Mann unmöglich , einen Pfarrer
nach seinem Willen und Gutdünken frei zu wählen . Denn , da die¬
ser von "Under schidlichen Herren recommendierdt"  werde , so dass der

"arme Man"  aus Respekt oder Furcht "nicht - dörffe dem solchen recomendiert -en
die stim [nicht -] geben , anstatt man die mahl durch heimliche st -im Zuegienge

1
e%n ieglicher könte sein gewüssen lösen ". Auch meine der Bischof , dass
der Wahl sein "Vicarius foraneus"  beiwohnen sollte , was aber hin¬
wiederum nicht ohne die Anwesenheit des Landvogtes oder eines
Offizials geschehen könnte . Was die Verleihung der Pfründe be¬
treffe , so finde es der Bischof übertrieben , dass ein Priester,
wenn er sich investieren lassen wolle , jemanden "exprès nacher
lauwis schickhen solte ". Da aber im vergangenen Jahr sein General¬
vikar hier gewesen und alle angemeldeten Investituren vorgenom¬
men habe , könnte dessen Meinung nach darauf verzichtet werden.
Auch er , Glutz , finde , die damals nicht Angemeldeten könnten,
ohne dass dadurch die Jurisdiktion der Obrigkeit gegenüber dem
Bischof geschmälert werde , inzwischen ruhig nach Como zur Inve¬
stitur gehen . Dieses Entgegenkommen würde er auch deshalb be-
grüssen , da er doch mit dem Bischof die besten Beziehungen pfle¬
ge . So habe dieser , als [der Hl . Stuhl ] in Rom für ganz Italien
ein Gebot erlassen , "dass nemblich kein persohn, so S monat auserdt dem
landt sich aufgehalten Jiaohwerths sich köJine verheürathen , es sie dan sach
dass er ein fede habe, dass er in wehrender seiner abwesenheit er sich nicht
anderwerth Versprochen aufweisen könne ", dieses für ihre Landschaft
aufgehoben . Sicherlich aber hätte sich dieses für Lugano nach¬
teilig ausgewirkt , denn da doch alljährlich eine grosse Anzahl
Männer das Land verHessen , hätte ihnen dieses Verbot "grosse be-
schwemus Und Umbkösten"  verursacht . Er bitte sie daher inständig,
ihre Gesandten oder das Syndikat entsprechend zu instruieren.
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